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Rahmenrichtlinien der Diskussion

Bıs VOrLr eLW2 zehn Jahren hat sıch die deutsche Ofentlichkeit ZuL w1e Sal nıcht
bildungspolıtische Probleme gekümmert. ber spatestens se1t eorg Pıichts 99  a deut-
sche Bildungskatastrophe“ (Freiburg 1St das gründlıch anders geworden. Zeitun-
SCNH, Zeıtschriften, Rundfunk, Fernsehen nehmen siıch der Probleme intens1V, wenn

auch mıiıt wechselndem Sachverstand un: wachsender Polarisierung der jeweıligen
Standpunkte Das hat Wr das Ööftentliche Interesse bildungspolitischen Themen
stimuliert, gleichzeitig aber eiıne solche verwırrende Fülle VO  w} Meınungen und Emot1io-
Nnen produziert, da{fß heute aufßerordentlich schwierig ist, eın biıldungspolitisches Sach-
problem emotionstreı diskutieren.

Rahmenrichtlinien sind 1n den etzten Oonaten yleich 7zweimal 1n das Kreuzfeuer
öffentlicher Kritik geraten: Eınmal Aaus$s Anlaß der hessischen Rahmenrichtlinien, VOT

allem für die Fächer Deutsch und Gesellschaftskunde, JA anderen ım Zusammenhang
mıiı1t der Jüngsten Empfehlung des Deutschen Bildungsrats „Verstärkte Selbständigkeit
der Schule und Partızıpatıon der Lehrer, Schüler und Eltern“. FEs mu{fßß daher zunächst
geklärt werden, W 4A5 sıch dem Terminus „Rahmenrichtlinien“ jeweıils verbirgt.

Dıie Empftehlung des Deutschen Biıldungsrats

Nach dem Grundgesetz steht das ZESAMTE Schulwesen der Autsicht des Staats,
und da die Schul- un: Kulturpolitik Landes- und nıcht Bundessache 1St, stellen die
Kultusminister der elf Bundesländer jeweıls diese Aufsicht des Staats dar Dıie Kultus-
mınıster sınd dem Parlament verantwortlich für das, W 4s in den Schulen geschieht. S1ie
nehmen ıhr Aufsichtsrecht über ine institutionalisierte Schulverwaltung un: Schul-
autfsicht eınerseılts und über Rıchtlinien und Lehrpläne andrerseits wahr. Das Zustande-
kommen der Rıchtlinien und Lehrpläne geschieht 1n der Regel 1n Gremıien, die VO

Kultusministerium erufen werden. Es x1bt Ansätze, die Lehrplanarbeit eigenen In-
st1ıtuten übertragen, doch unterstehen diese Institute entweder direkt dem Kultus-
minısteriıum (wıe das Staatsınstitut für Schulpädagogik, München), oder aber die
Arbeitsergebnisse eines selbständigen Instituts (wıe das Instıtut tür Pädagogik
der Naturwissenschaften, Kiel) mussen ministeriell genehmigt se1ın, ehe s1e als Lehr-
pläne 1n die Schulen gegeben werden können. Dıie Ständige Konterenz der Kultus-
minıster (KMK 1St bemüht, durch Rahmenvereinbarungen die schul- und bildungs-
polıtische Entwicklung ın den Bundesländern möglıchst einheitlich gestalten.
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Das 1St bisher 1mM Bereich der Organısationsstrukturen ein1igermaßen gelungen, nıcht
aber 1m Bereich der Lehrpläne für die einzelnen Schularten un Schulfächer Fıne
vergleichende Lehrplananalyse macht das deutlich. Sıe Öördert beträchtliche Unter-
schiede ZULage sowohl hinsıichtlich der Inhalte wıe der Ausführlichkeit un der Kon-
trollmöglichkeiten durch die Schulaufsicht. In allen Bundesländern werden Lehrpläne
VO  ; eıt eıt überarbeitet un dabe; ın größerem oder geringerem Ma{ moderni-
sıert. Lehrpläne älterer Provenıenz erkennt INa  } daran, dafß S1e 1n einer Präambel das
Bildungsziel des betreffenden Fachs formulieren und dann 1m Lehrplan selbst einen
Katalog der behandelnden Themen autfführen. Dıie päadagogische Freiheit des Leh-
( kommt wenıger be] der Auswahl der Bıldungsinhalte, sondern eher 1n der Wahl
der Unterrichtsmethode und 1n seinem pädagogischen Verhalten VOTr der Klasse ZU
Ausdruck.

Spätestens se1lt 1967, als Robinsohn „Bildungsreform als Revısıon des Curr1i-
culum“ (Neuwied 970) veröftentlichte, 1St die herkömmliche Lehrplanarbeit 1Ns
Kreuzteuer der Kritik geraten. FEıne ıdeologiekritische Analyse der Präiäambeln EeNTt-
hüllte, W1e sehr hıer idealistische Wunschvorstellungen bestimmend waren 1, ıne Ana-
lyse der Stoftpläne, W1e locker oft die Beziehung ZUuU angestrebten Bildungsziel WAar.
Die unmıttelbar danach einsetzende Curriculumforschung hat mindestens die Erkennt-
N1s gebracht, daß Bildungsziele Leertormeln leiben, WECNN INa  3 nıcht zeıgen kann, daß
S1e sıch 1mM Unterricht konkretisieren lassen. Es 1St hıer nıcht der Urt, die inzwiıschen
gewaltig angewachsene Curriculumdiskussion mIiIıt a ll ıhren Detailproblemen Uu-
breiten S1ıe dauert noch und wırd schnel]l kein Ende kommen. ber als g-
sıchert annn gelten, da{fß der Lernerfolg eınes Schülers nıcht allein VO Gegenstand
abhängt, sondern auch VO  m, Varıablen, die sıch Aaus der konkreten Schulsituation CI
ben, das gleiche Lernzıiel über verschiedene Gegenstände erreicht werden kann, und

die individuelle Förderung der Schüler ine größere Flexibilität 1m Unterrichts-
angebot erfordert, als S1e die herkömmlichen Lehrpläne gEeSTALLEN.

In dieser Erkenntnis hat der Deutsche Bildungsrat3 empfohlen, Lehrpläne künftig
als Rahmenrichtlinien herauszugeben un die inhaltliche Füllung 1mM Detail der einzel-
nNnen Schule überlassen. Entsprechend oll die Schulaufsicht VOTL allem tätıg werden,
wenn die Rahmenrichtlinien verletzt werden, als Rechtsaufsicht und Fachaufsicht, 1m
übrigen aber die Weıisung ZUgunsten intensiver Beratung zurücknehmen. Im Wortlaut:

„Diese Rahmenrichtlinien sollen die herkömmlichen ehr- der Rahmenpläne efsetzen. Sıe
sollen Aussagen machen den allgemeinen Prinzıpien, den Zielen des Unterrichts, der Unter-
richtsorganisation, den Methoden, den Medien, den Erfolgskontrollen un den Vertahrens-
grundsätzen.

Eıne Blütenlese solcher Präambeln 1m „Jargon der Eigentlichkeit“ findet sıch bei Blankertz, Theo-
rıen un Modelle der Didaktik München “1969) 140
D  “ Achtenhagen eyer, Curriculumrevisıion. Möglıchkeiten und renzen München

Deutscher Biıldungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission. Zur Retorm VO' Organısatıon und
Verwaltung 1m Bildungswesen, eıl Verstärkte Selbständigkeit der Schule un! Partızıpatıon der Leh-
rer, Schüler und Eltern (Bundesdruckerei Oonn
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Rahmenrichtlinien geben auf diesen Gebieten ZU Teıl verbindliche Vorgaben, Zu 'Teil
Anregungen un!: Angebote; S1e enthalten auch Experimentierklauseln, die N Curriculum-Ent-
wicklungsgruppen ermöglichen, VO einzelnen Bestiımmungen der Rahmenrichtlinien abzuwel-
chen Sie eröffnen die für die Gestaltung VO  a} Schule un Unterricht erforderlichen Handlungs-
und Entscheidungsräume und überlassen insbesondere dıe Entwicklung und Änderung VO'  z} Ar-
beits- und Interaktionstormen der einzelnen Schule selbst“ (18)

„Die Erarbeitung, Erprobung und Einführung der Rahmenrichtlinien wırd nıcht 1n eıner
kurzen Zeıtspanne geleistet werden können. In dieser Einführungsphase kann autf eın We1-
sungsrecht der Schulautsicht grundsätzlıch nıcht verzichtet werden. Der Schwerpunkt für die
Schulautsicht innerhalb und außerhalb der Rahmenrichtlinien wırd ber 1n der Beratung 1e-
SCH Dıie Vertreter der Aufsicht werden informierend, beratend, anregend un koordinie-
rend dem schulischen Prozefß der Selbstkontrolle und der Selbstbindung teilnehmen
Verletzen remıen oder Personen der ule die Rahmenrichtlinien, kann dıe staatlıche
Schulaufsicht die für die Einhaltung der Rahmenrichtlinien ertorderlichen Weisungen erteılen.
SOweIlt dıe Rahmenrichtlinien nıcht verletzt werden, sollte 65 1n dem Kooperationsverhältnis
VO Schule un Schulautsicht Weıisungen der Schulaufsicht nıcht geben“ (35)

Das bedeutet praktisch, daß Rahmenrichtlinien Lernzielen Orl]entliert sınd un:
nıcht bestimmten Stofiplänen, dafß Rahmenrichtlinien nıcht hinter verschlossenen
Türen erarbeıitet werden, sondern da{fß die Oftentlichkeit erfährt, Wer S1e erstellt hat,
daß S1€e polıtisch verantwortbar und für die Schulen praktikabel sind. Den Schulen
hiele annn Z tür die jeweilige Jahrgangsstufe curriculare Bausteine entwickeln,
die innerhal der Rahmenrichtlinien leiben un: die ZESETZIECN Lernziele erreichen
mussen. Daraus erg1ıbt sıch eın Zwang Z Kooperatıon der Fachlehrer, dıe curriculare
Bausteine gemeinsam planen, 1aber selbständig 1n Unterricht mussen. Das 1St
für die meısten Lehrer eın ungewohntes Verfahren, un: 9818  e) darf nıcht erwarten, da{fß

VO  e} Anfang reibungslos funktioniert. Rahmenrichtlinien verändern nıcht NUur

die didaktische Strukturierung einzelner Schulfächer, S1e verändern VOT allem das Ver-
hältnis VO  e} Schulaufsicht un: Schule, 7zwischen Lehrer und Lehrer, zwıschen Lehrern
un: Schülern. Bestimmte Kompetenzen werden Aaus der Schulverwaltung 1n die Schu-
len verlagert un:! dort Partiızıpation VO Schülern un Eltern wahrgenommen.
Sıe andern aber nıchts der Staatsaufsicht und den ministeriellen Kontroll- und
Weısungsrechten, Ja, S1€e machen ıne eftektive Kontrolle überhaupt erst möglich:

„Allerdings darf die Erkenntnis der tatsächlichen renzen zentraler Steuerung un Kon-
trolle nıcht der Schlufßfolgerung führen, da{ß verbindliche Rahmenvorgaben und eiıne Kon-
trolle iıhrer Einhaltung überflüssig sind Es geht nıcht den Abbau vVon Kontrolle, sondern

den Abschied VO'  =) eıner Kontrollfiktion und den Autbau von Kontrollprozessen, die
für die tatsächliche Planung und Gestaltung wıirksam werden können“ 10)

Kritik der Empftehlung des Deutschen Bıldungsrats

Obwohl die Formulierungen der Empfehlung eigentlıch recht unmifverständliıch
sınd, hat kurz nach iıhrem Erscheinen eın bundesweites Presseecho für ine kritische
Auseinandersetzung ZESOTZL. Angriffspunkte anderem die Rahmenricht-
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linıen. Ihnen wurde vorgeworfen, S1€e machten die Chancengleichheit für Schüler —

nıchte, ihnen wurde unterstellt, S1e versuchten, die Schule AaUus der Staatsaufsicht 1Lö-
SCI1 und den Lehrer seine pädagogische Freiheit bringen, indem S1e ıh eiınem
Kollektivyvdruck Aaussetfztien. ıne CNAUC Lektüre der Empfehlung un ihres umfang-
reichen Begründungsteıils müßte die Bedenken eigentlich ausräumen können; aber 1mM
Kontext der gegenwärtigen Polarisierung 1n schul- und hochschulpolitischen Fragen
1st das Miıfßtrauen zumındest subjektiv verständlich. Die Rahmenrichtlinien siınd Ja LLUTLr

ein 'Teil der Empfehlung, der „verstärkte Selbständigkeit der Schule un Partı-
zıpatıon VO  3 Lehrern, Schülern un: Eltern“ geht Angesichts der bedenklichen Sıtua-
t10N manchen Hochschulen als Folge VO  ; Drittelparıtäten und veränderten Miıtbe-
stimmungskompetenzen 1St der hohe rad VO  $ Sensibilität allzuvie] „Demo-
kratisıerung“ der ABasıss iımmerhin begreiflich.

Dennoch MUu: iIna  3 die Rahmenrichtlinien des Bildungsrats 1ın Schutz nehmen. Daß
S1e die Schule ıcht Aaus der Staatsaufsicht lösen, daß S1e 1mM Gegenteıl iıne eftektive
Kontrolle un: Aufsicht überhaupt erst ermöglichen, wurde oben bereits ZSESAQT. Be-
harrt ıne Schulverwaltung bej der bisherigen Praxıs der Lehrpläne mı1t detaillierten
Themenkatalogen, Stoftplänen und SCENAUCIN Lektürekanon, meıint S1e, adurch un:
1Ur dadurch ıne wirksame Staatsaufsicht wahrnehmen können, dann erliegt s1e
einer Kontrollfiktion. Keıne Schulverwaltung 1St personell auSgeESTALLEL, daß ıne
PpErmManente Kontrolle aller Lehrer möglich ware, und auch der Direktor elner Schule
1st überfordert, WenNnn diese Kontrolle eisten soll Die Einhaltung VO  w Rahmenricht-
lınıen bzw ihre Verletzung 1St tatsächlich und wirksam kontrollieren, weıl der
Nachweis eichter führen ISt

Die pädagogische Freiheit des TLa sarc mu differenziert betrachtet werden. Rah-
menrichtlinien verändern S1€e, heben S1e aber nıcht auf. In der bisherigen Rıichtlinien-
Praxıs mıiıt ıhren detaillierten Stoftplänen estand die pädagogische Freiheit des Lehrers
in der Wahl der Methode un 1n seinem pädagogischen Verhalten VOTr der Klasse. Ge-
rade hier aber sollte der Schüler wıllen gebunden werden, WenNnn INa  S} nıcht päd-
agogischer Willkür das Wort reden 1l In der Auswahl der Gegenstände, 1n ıhrer
didaktischen Strukturierung hingegen sollte nıcht ZUuU Erfüllungsgehilfen einer
Ministerialbürokratie werden mussen, die oft AauUSs gyroßer Dıstanz ZurF Schulwirklich-
keit und 1n schöner Ahnungslosigkeit über erziehungswissenschaftliche Erkenntnisse
ihre Lehrpläne entworten hat

Rahmenrichtlinien ermöglichen dem einzelnen Lehrer, seine pädagogische Freiheit
in die Fachkonferenzen einzubringen, Sachkompetenz, pädagogische un: polıtische
Vernun#f geltend machen, WeNn darum geht, die curricularen Bausteine für ine
bestimmte Jahrgangsstufe entwickeln. Seinen konkreten Unterricht Mu: allein
VCrantworten, aber seinen Einfluß kann geltend machen, wWenn das gemeıin-
5>4am Planende geht Dadurch 1St ine wirksamere Kontrolle politisch engagıerter,

Beispiele finden sıch bei Rumpft, Scheinklarheiten (Braunschweig bes 128
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oft aber auch ideologisch verhärteter Lehrer möglıch, die heute 1m trotzıgen Allein-
ang „die Gesellschaft verändern“ möchten un die vıiel Unheıil anrıchten können, ehe
ıne Schulautsicht wirklich täatıg werden C hahal Unreflektiertes ngagement kann in
Planungskonferenzen un: gemeiınsamen Beschlüssen neutralısıert oder besser: der Re-
flexion zugänglıch gemacht werden, ohne da{( der einzelne Lehrer „kollektiv VOrPTrO-
grammıerten Lernschritten“ sklavisch unterworten würde.

Dıie orge die allzu dıvergierenden Eınzelcurricula, die sıch AaUusSs Rahmenricht-
lınıen ergeben können, 1St sıcher der Einwand, der ernstesten nehmen 1St, weıl

den stärksten Rückhalt 1n der Realıtät hat Der Bildungsrat selbst hat dieses Pro-
blem durchaus gesehen:

„Die empfohlene begrenzte Verselbständigung und Partızıpatıon wiıderspricht 1n einem SC-
wıssen Umfang der Forderung nach Einheitlichkeit des Schulwesens. Soweıt darunter mehr VCI-

standen wırd als die Einheıitlichkeit der Ziele, Standards und Ausstattung der Schulen, be-
steht eın Zielkonflikt zwıschen dieser weıtgehenden Einheitlichkeit des Schulwesens eınerseıits
und der Individualisierung und Dıfferenzierung des Unterrichts andrerseıits; mehr als diese
Eıinheitlichkeit des Schulwesens 1St die individuelle Förderung un: Entfaltung des einzelnen
Schülers und damit eın ZEW1SSES Ma{ Mannigfaltigkeit un Verselbständigung die Voraus-
SCETZUNG der Chancengleichheit. Nur 1n diesem Rahmen kann auch das Problem des Schulwechs-
lers gelöst werden. Für ıh: mu{fß 1n der Schule der Klasse 1mM Zusammenhang einer
flexiblen Differenzierung eine indivıiduelle Förderung geboten werden, dıie benötigt,
Anschlufß die jeweıilıge Lerngruppe finden“ (IQ)

Er macht also zugleich darauf aufmerksam, W1e problematisch ISt;, „Chancengleıch-
heit“ der Schüler die gleichen Inhalte bıinden, zuma|l die inhaltliche Gleichheit auch
der Lehrpläne heute ]ne Fıktion 1St. Man braucht 1Ur einmal die Lehrpläne Z7weler
Bundesländer 1n einem bestimmten Fach und für ıne bestimmte Klassenstufe stich-
probenartig vergleichen, restzustellen, W1e unterschiedlich die konkreten Lern-
bedingungen sınd, die eın Schüler vorfindet, der die Schule wechselt. Rahmenricht-
lınıen ermöglichen 1ne yrößere Übereinstimmung zwıschen den einzelnen Bundes-
ländern, weıl INa  =) sıch auf „Rahmen“ leichter ein1gen ann als auf Detauils, und die
inhaltlichen Detauils, die VO  e} Schule Schule stärker varııeren mögen als bisher, soll-
ten „Chancengleichheit“ nıcht gefaährden dürfen Der Bıldungsprozeß eınes Menschen
hängt nıcht sosehr VO  e} den Inhalten ab, die 1m einzelnen geboten werden, sondern
VO:  ; den Verfahren, MmMI1t denen eın Schüler umzugehen gelernt hat Verfahren aber siınd

verschiedenen Gegenständen übbar und grundsätzlich transterierbar.

Dıie hessischen Rahmenrichtlinien

IDIG hessischen Rahmenrichtlinien beschäftigen die Publizistik länger und intensiver,
als die Empfehlung des Deutschen Bildungsrats LUL. Das hat verschiedene Gründe,
und vermutlich hat dıe Empfehlung des Bildungsrats eınen Teıl der Kritik 1abbekom-
INCN, die eigentlıch den hessischen Rahmenrichtlinien zugedacht Wr

Zunächst mMu testgehalten werden, da{ß die hessischen Rahmenrichtlinien DA Tejl
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das konkretisıieren, W 4s der Bildungsrat empfohlen hat Im Vordergrund stehen ern-
ziele, die ausführlich begründet werden. Aussagen den Inhalten werden 1n empfeh-
lender, nıcht 1n verordnender orm getroften. Die Rahmenrichtlinien gelten für die
ZesaMTE Sekundarstufe I also für alle Zehn- bıs Fünfzehnjährigen, ohne daß Nier-

schiedliche Richtlinien für die einzelnen Schularten Je besonders ausgewlesen würden.
Insofern entsprechen s1e der Empfehlung des Biıldungsrats. Sie können diese Empfeh-
ung nıcht mehr für sıch 1ın Anspruch nehmen, W C111 das Zustandekommen
der Rıichtlinien geht un VOT allem die Forderung, „daß 1n eıner wissenschafts-
bestimmten Schule dem Pluralismus wissenschaftlicher Theorien Rechnung
werden mu{$“ (Bıldungsrat, 18)

Die grundsätzliıche Problematik der „Gesinnungsfächer“

Die heftige Kontroverse, die dankenswerterweise 1n aller Oftentlichkeit AaUSSC-
tragen wırd, hat sıch VOTLT allem den Rahmenrichtlinien für die Fächer Deutsch und
Gesellschaftskunde entzündet. Die Rıchtlinien für das Fach Kunsterziehung blieben,
obwohl ebenso anfechtbar, bisher tast unbeachtet. Die Konzentratıon auf Deutsch und
Gesellschaftskunde wıird verständlich, WEeNnNn INa  w bedenkt, da{fß sich hier die
berühmten „Gesinnungsfächer“ handelt, Schulfächer also, 1n denen nıcht möglıch
ISt, den „Stoff“ ohne bestimmte Wertsetzungen und Einstellungen vermitteln.
Deutsch un: Gesellschaftskunde (eine Integration der Fächer Geschichte, Erdkunde un
Sozilalkunde) sind ihrer Natur nach darauf angelegt, bestimmte Werthaltungen un
Einstellungen 1mM Schüler aufzubauen. S1e sınd ihrer wissenschaftstheoretischen Struk-
Lur nach vielschichtig und komplex, dafß S1e immer 1LLUL in Auswahl unterrichtet
werden können. Auswahl aber 1St eın emınent politisches Moment, und auch der Lehrer,
der „neutral“ unterrichten möchte, fällt noch einmal wieder ine politische Entschei-
dung. Deutsch un Gesellschaftskunde haben keinen lınearen Aufbau Ww1e etw2 die
Mathematik, keine zwıiıngende Systematık W1e etwa die Physik, Ss1e sind also dem
subjektiven Zugrift des Lehrers stärker AausgesetZt als die Naturwissenschaftten. Die
spezıfischen Methoden der Geisteswissenschaften haben alternatıve Interpretations-
modelle hervorgebracht.

Dieser Vieltalt der möglichen Inhalte und Methoden steht die prägende raft SESCH-
über, die gerade VO  ' den „Gesinnungsfächern“ auf Junge Menschen ausgehen kann.
Das haben die Lehrplangestalter se1it eh und jJe gewußt, und ine Analyse der Deutsch-
lehrpläne® Aaus den etzten 100 Jahren eLtw2 ze1gt, Ww1e widerstandslos die Germanıistik
sıch hat mıßbrauchen lassen für patriotische, nationalistische, Ja qcQhauvinistische mbi-
tiıonen oder auch für den Rückzug 1ın die deutsche Innerlichkeit. Ahnliches oilt für das
Fach Geschichte. Heldenverehrung, 7zumiıindest Personalisierung der Geschichte haben
die Lehrpläne bestimmt. Der chronologische Ablauf leistete eınem unpolitischen Hısto-

5 H.-J Frank, Geschichte des Deutschunterrichts (München
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r1Z1SMUS Vorschub. Auch als INan VO  - der Geschichte ZUE Gemeinschaftskunde über-
MiNg und sich die politische Bildung der Jungen Generatıon SsOrgte, blieb die gesell-
schaftliche Wirklichkeit MILTt ;hren ökonomischen Zwängen und Abhängigkeiten nahezu
ausgeklammert. Unreflektierter Antikommunismus, Partnerschafts- un Harmonie-
modell bestimmten bıs 1in die sechzıger Jahre hınein die offiziellen Lehrpläne für (38-
schichte, Sozialkunde, Gemeinschaftskunde, VO  z einzelnen rühmlichen Ausnahmen ab-
gesehen. Es ıne domestiziıerte Literatur un: ine domestizierte Polıitik, dıe 1n
den Schulen behandelt wurden, 1n den aupt- und Realschulen vermutlich noch ein-
seitiger als 1n den Gymnasıen.

Vor diesem Hintergrund mussen die hessischen Rahmenrichtlinien gesehen werden,
wenn 1I1all ihnen gerecht werden ll Sıe brechen mMi1ıt einer obsolet gewordenen Lehr-
plantradıtion. Deswegen siınd <1e allerdings noch nıcht gerechtfertigt. S1ie sınd einselt1g,
s1e verabsolutieren mögliche Standpunkte, S1e machen soziologische und soziolinguist1-
csche Hypothesen, dıe 1n der Fachwelt selbst noch kontrovers sınd, rAuß Fundament
ihrer Lernzielbestimmungen. Sıe brechen radikal nıcht Nur miıt der Literaturgeschichte,
sondern auch MIit der Literatur 1mM herkömmlichen Verständnıis. Sıe gehen 1n der (3e-
sellschaftskunde ausschließlich VO  — den aktuellen Interessen der Schüler AauUs, daß
die Geschichte Ur Magd der Soziologıe wird. Sıe strapazıeren das Konfliktmodell
und reduzieren Deutschunterricht auf Kommunikationstheorie. 1le diese kritischen
Einwände sind inzwiıschen detailliert und A berutenem Mund erhoben worden®; aber
65 darf nıcht verschwıegen werden, daß die Kritik den hessischen Rahmenricht-
lınıen auch one aNngCHOMUMM hat, die den Kritikern wen1g Ehre machen. Vermutlich
sind diese one der Anlafß SCWESCH, da{ß sıch 74 Proftfessoren, Lehrer, Journalıisten iın
einem „Oftenen Brief“ hınter die Rahmenrichtlinien gestellt haben

Zur Kritik der Rahmenrichtlinien

Die Reaktion aut die Rıchtlinien leider nıcht kritische Analysen A4Uus

der Feder VO  e} Fachleuten, sondern politisches Feldgeschreı: Die Landtagsdebatte VO

Mäarz 1973 1n Wiesbaden zeıgte, W 1e sehr parteipolıtische Sehweise das Blickfeld
einengen kann, un Z W ar auf beiden Seıiten. Da{iß der jeweilige Standpunkt hier beson-
ers kompromißlos vertreten wurde, hängt sicher mi1t der eigentümlıchen Lage in Hes-
sen 198088[ In keinem anderen Bundesland hat die parteipolitische Polarisierung
ıne solche Eskalation erreicht, stehen siıch Regierungs- und Oppositionsparteıi -

Vgl bes Giesecke, Neue hessische Rahmenrichtlinien für den Lernbereich Gesellschaftskunde/Sekun-
darstute N 1n : Die (l Sammlung 1975 28 Wapnewski, Deutsch 1m hessischen Rahmen, 1n !
Merkur (1979): 305 Wapnewski ISt allerdings durch die pauschale Krıitik den Rahmenrichtlinı:en

gereizt, daß s1ıe zunächst vehement verteidigt, ann ber doch sehr schart kritisiert. ermann Lübbe
und Thomas Nipperdey haben eın kritisches Gutachten angefertigt, olo Mannn hat sıch 1n der Süddeut-
schen Zeıtung, Ulrich reıner 1n der FAZ kritisch geäußert.

40



Rahmenrichtlinien ın der Diskussion

versöhnlich gegenüber. Eın solches Klıma 1St der Klärung VO  } Sachfragen, detaillierter
Behandlung VO  - Einzelproblemen, gelassenem Austausch VO  w} Argumenten nıcht gun-
st1g. Totaler Angriff provoziert totale Verteidigung. Kompromißlösungen können
nıcht zustande kommen. Gerade 1mM Hınblick auf Schulprobleme aber sınd Kompro-
mißlösungen unerläßlich, denn VO  ; ihnen sind alle Schüler betroffen, und alle Eltern
müßten 1MmM Prinzıp Ja können dem, W as 1n den Schulen VO  3 Amts gCnh
geschieht. Rahmenrichtlinien eignen olCh daher schlecht als Wahlkampfthema. ber
die Atmosphäre eiıner Landtagsdebatte begünstigt CcS, dafß die Sachfragen den Rand
und die politische Munition 1Ns Zentrum geraten. Die berechtigten Bedenken der
politischen Opposıtion sind inzwiıschen 1mM benachbarten Maınz klar, detailliert und auf
hohem sachlichen und sprachlichen Nıveau vorgetragen worden 7 ob dadurch ine
Modifikation der hessischen Rahmenrichtlinien erreicht werden konnte, MUu abge-
artet werden.

FEıne Kritik der Kritik den Rahmenrichtlinien 1St aber noch kein Plädoyer für
die Rahmenrichtlinien. iıne bedenkliche Sache wird nıcht dadurch ZUuT, dafß S1e Mi1t
unzulänglichen Argumenten angegriffen wird. Überzeugende Kritik 1St nıcht AUS dem
politischen Raum erfolgt, sondern Aaus dem Raum der Universität8. erschiedene
Protessoren haben unterschiedlicher Grundeinstellung deutlich gyemacht, daß und
arı S1e die Rahmenrichtlinien für bedenklich, zumiıindest aber für korrektur- und
ergänzungsbedürftig halten. Diese Kritik macht ein elementares Defizit der Rıcht-
liınıen deutlich: Ihr Zustandekommen entspricht weder demokratischer Gepflogenheit,
noch tragen Sie dem Pluralismus wissenschaftlicher Theorien Rechnung, die der Bil-
dungsrat ausdrücklich für Rahmenrichtlinien gefordert hat Der hessische Kultus-
minister hat iıne kleine, engagierte, sicher auch qualifizierte, aber untereinander LLUL

allzu ein1ge un gleichsinn1ıg operierende Gruppe mıi1it den Rahmenrichtlinien beauf-
Es ehlten handteste Praktiker ARINS der Schule und Fachwissenschaftler Aaus der

Universität. Die Arbeıt gerlet bald Zeitdruck. Niemand hatte die eıit und die
Möglichkeit, die Rahmenrichtlinien VO  } dem entsetzlichen Soziologendeutsch be-
freien, das iıhre Lektüre zeitraubend un!: unerfreulich macht un das vermutlich
nıcht wen1g dazu beigetragen hat, da{f die Kritik sich häufıg gereizt un emotional
aufgeladen artikulierte. Niemand hat auch die Einseitigkeiten korrigieren und relatı-
vieren können, die selbst VO  3 wohlwollenden Kritikern diagnostizliert worden sind.

H.- Laurien 1n ! Kulturpolitischer Informationsdienst 197/73, Nr. 9; und ausführlicher 1n einem Grund-
satzreferat auf der Herbsttagung der Deutschen Akademie 1n Darmstadt 1973

Sıehe Anm
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Pädagogische Bedenken die Rahmenrichtlinien

Nun könnte iInNna  z einwenden, dafß die Rahmenrichtlinien bewußt bisher Vernach-
lässıgtes und lange Verdrängtes scharf haben herausprofilieren wollen, 1n gewollter
Ausdrücklichkeit und Ausschließlichkeit, damit überhaupt neben andere Bewußfßt-
seinsinhalte tLreten un: einen Pluralismus der Standpunkte und Betrachtungsweisen
allererst ermöglıchen kann. Solange INa  > 1m Bereich der theoretischen Diskussion
bleibt, Mag das plausıbel klingen. ber Rıichtlinien sınd dazu bestimmt, 1in Unterricht
umgesetzt werden: nıcht ihre theoretische Absıcht, ıhre praktische Wıirkung 1st
maßgebend, un VO hıer AUS vesehen verstärken sıch die Bedenken die Rah-
menrichtlinien. Gerade da{fß Ss1e für die Sekundarstufe gedacht sınd, für Zehn- bıs
Füntzehnjährige also, macht ihre Problematik Aaus Schüler 1n diıesem Alter haben
kaum ıne Möglichkeit, die Einseitigkeit des Unterrichts durchschauen und sıch der
manıpulativen raft bestimmter Doktrinen entziehen. Sıe können iın der Regel
Sal nıcht anders, als das Eınseitige für das CGGanze nehmen, weıl ihnen die Kenntnis
möglicher Alternativen noch fehlt und die Einsicht 1n die Relativität jedes didaktischen
Konzepts noch nıcht zugänglıch 1St Daß die Themen 1m Fach Deutsch, VOL allem aber
1mM Fach Gesellschaftskunde cschr stark VO  w der Lebenswirklichkeit des Schülers AaUS-

gehen, seine realen Erfahrungen thematisıeren, sıchert ihnen das Interesse der Schüler
und ıhre besondere Aufgeschlossenheit für die angebotene Deutung der Erfahrungen.
ber sinnvoll 1St, daß Schülerängste 1in der Schule Gegenstand des Unter-
riıchts sınd, problematisch bleibt CS, WEeNn pubertäre Aufsässigkeit pädagogisch ab-

wırd 1mM Namen eınes überstrapazıierten Konfliktdenkens und der Durch-
SCETZUNG VO  a Interessen.

Siıcher oilt auch hıer, daß nıchts hei{ß WwW1e gekocht wırd un: daß
Rahmenrichtlinien aut dem Transport VO Mınısterium 1n die Schulstube Sanz VO  -

selbst etliches Ballast abwerfen, auch, daß vernünftige und gebildete Lehrer VO  =)

sich Aaus Miıttel und Wege finden werden, den Freiraum, den Rahmenrichtlinien Per
definitionem lassen mussen, sinnvoll utfzen und das Pluralismus hinzuzutun,
W a4s den Richtlinien selbst fehlt ber gyerade be] den hessischen Rahmenrichtlinien 1St
der „Rahmen“ selbst schon festgefügt, siınd die Aussagen ZUur inhaltlichen Füllung
schon definit, da{fß csehr wen1g Spielraum bleibt für Alternativen. Thomas Nıpper-
dey ® hat überzeugend deutlich gemacht, W1e sıch hiıer eın nıcht hinterfragbarer Dog-
matısmus Kritik und Modifikation abschirmt.

Der hessische Kultusminister hat der massıven Kritik adurch die Spitze nehmen
versucht, da{fß autf den vorläufigen Charakter der Rahmenrichtlinien hinwies und
deurtlich machte, daß S1e zunächst ZUr: Erprobung gedacht selen mi1ıt dem Zıel, möglıichst
viele kritische Rückmeldungen 1ın i1ne 1ECUEC Fassung einzubringen. Das klingt demo-

‘ Nıpperdey, Ist Konflikt dıe einz1ıge Wahrheit der Gesellschaft? Mensch nd Gesellschaft 1n den
hessischen Rahmenrichtlinien, 1n FAZ VO' 10 Tf
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ratisch und tolerant. ber INan darf nıcht vErSCSSCH, da{fß Erprobung Nur 1M konkre-
ten Unterricht möglıch 1St, da{fß also eın Jahr lang Schüler nach diesen Richtlinien
unterrichtet werden mussen. Experimente 1im Unterricht aber stehen keinem
anderen (zeset7z als Experimente mıiıt der Liturgie: S1€e inden nıcht 1m Laborexperiment

und daneben xibt den „normalen“ Unterricht, die „normale“ Liturgie, sondern
Ss1e siınd Unterricht, sınd Liturgıie. Wieviel Verwiırrung 1n Kinderköpfen mu{ß geschehen
se1n, ehe eın Lehrer Rückmeldung machen kann, dafß die Rahmenrichtlinien nıcht
praktikabel sind? Woran ann 1119  - überhaupt erkennen, dafß Modifikationen nÖöt1g
sind? An Elternprotesten, die sicher zahlreich kommen werden, die aber ıhrerselits sehr
oft VO  z Sachverstand wen1g getrübt sind und häufig 1n eın emotionaler Abwehr
steckenbleiben? An unerwünschten Reaktionen der Schüler? ber W er definiert hıer,
W 4S „unerwünscht“ 1st? Neın, die „kritische Erprobung“ stellt ıne schlichte Überfor-
derung der Lehrer dar Nehmen S1e ıhre pädagogische Verantwortung n  9 dann
werden s1e das Beste AaUS der Sache machen suchen und ihren Unterricht struk-
turıeren, da{ß für die Schüler ANSCINCSSCHCS Lernen möglich 1St Dann 1St. ein Ansatz-

punkt tür kritische Rückmeldung schwer inden Folgen s$1e aber geLIreu dem Geist
und dem Buchstaben der Rahmenrichtlinien, identifizieren S1e sıch d mi1t ihnen, dann
werden s1e kritische Rückmeldung nıcht wollen

Und hier liegt vielleicht das zyröfßte Problem der hessischen Rahmenrichtlinien. Pro-
fessoren den Hochschulen, Seminarleiter und Fachleiter 1ın den Studienseminaren
eobachten MmMI1t wachsender orge, W 1€e eın Teıl des Lehrernachwuchses sıch politisiert
und 1n dieser Politisierung sıch radikalisiert. Damıt keine Mifßverständnisse entstehen:
Nıcht alles, W as sıch SE <1bt, ST radıkal 1mM bedenklichen Sınn. Und 1St hier
nıcht die ıntellıgenten, belesenen un klug argumentierenden Marx-Kenner gedacht,
die den Jungen Lehrern ZUuU lück auch z1bt und die ine Bereicherung für
jedes Seminar und auch für jede Schule darstellen. ber immer weniıger den
jungen Lehrern machen sıch die ühe eiıner gründliıchen Auseinandersetzung MItTt Marx
un seinen Interpreten, immer mehr dagegen verschreiben siıch einer Heilslehre, die mı1t
Marx oft 1LLUTLE mehr den Namen gemeın hat Je dünner der Boden ist: auf dem S1e
sachlich un tachlich stehen, desto intoleranter sind s16e, desto verbissener drehen s1e
ıhre Gebetsmühle, und keın Gegenargument und se1 noch stichhaltig EeIMAS
hre Überzeugung erschüttern. Selbst iındoktriniert, vermögen Ss1e auch iıhren eigenen
Unterricht LLUT als Indoktrination begreifen. Sıe eNNEN dann „Parteilichkeit“
un merken nıcht, w 1e€e gefährlich verengt ıhr Weltbild 1St.

Der Extremistenbeschlufß der Ministerpräsiıdenten schafft mehr Probleme, als
löst, un: seıne Anwendung 1STt in eiınem Rechtsstaat NUr aut Extremtälle möglıch und
auch da langwierıige und komplizierte Prozeduren gebunden. Gerade deswegen 1St
nıcht alles, W 4a5 noch diesselts des Extremistenbeschlusses sıch artıkuliert, auch schon
unbedenklich. Solchen Lehrern könnte WECNN überhaupt 1LUFr MIt Rahmenrichtlinien
geholfen werden, die den Pluralismus wissenschaftlicher Theorien zwingend vorgeben.
Das aber tun dıe hessischen Rahmenrichtlinien nıcht, sondern s1e verstärken den Hang
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Z Monokausalität des Denkens ZUur Verabsolutierung Teilwahrheit Man wırd
ıhren Vertassern nıcht nachweisen können da{ß S1C das yewollt haben ber dürfte
auch schwer SC1IN bestreiten da{fß zumiındest als ungewollte Nebenwirkung
gefährlichen Bewufßtseinsverengung bei Lehrern und adurch auch bei Schülern Vor-
chub geleıistet wırd

Die Zukunft VO  e Rahmenrichtlinien

Es WAaTic nıcht ZUT, wWenn die Problematik der hessischen Rahmenrichtlinien die dank
SCNh Publizistik die Oftentlichkeit gedrungen 1ST Rahmenrichtlinien y sıch“

diskreditierte un dazu führte, dafß die Mınıiısterjalbürokratien bej iıhrem alten Ver-
fahren leiben und das eıl möglıchst SCHNAUCH und verbindlichen Stoftplänen
suchen, 97 Hause angefertigt Abgesehen davon daß dies n  u der Fehler der hes-
sischen Rahmenrichtlinien WAar, würde 1N€e solche Rückkehr ZUr Praxıs der Vergangen-
heit mehr als Hınsicht bedenklich seInNn Wer Lehrpläne analysiert hat weiß
da{fß dieses Verfahren obsolet 1ST nıcht Eerst heute Rahmenrichtlinien IN1USsSeEeN nıcht
aussehen WIC die hessischen Bereıts die nordrhein westfälischen Rahmenrichtlinien

obwohl Eıinzelheiten durchaus angreitbar ZC1SCNH, daß auch anders geht Das
gilt ErSst recht VO  3 den Hamburger Richtlinien die VOT WEN1ISCH Wochen erschienen
sSind TIrotz mancher inhaltlichen Übereinstimmung MI1 den hessischen Plänen weichen
S1C entscheidenden Punkten VO  e ihnen aAb und erfüllen die Bedingungen, die der
Bıldungsrat für die Erstellung VO  e} Rahmenrichtlinien ZESETZT hat Das gleiche gilt
VOonNn den Rahmenrichtlinien für die Maınzer Studienstufe, die für das Fach Ge-
sellschaftslehre inhaltlich manche Parallele den hessischen Rahmenrichtlinien auf-
WECISCNH, sıch aber gerade dadurch VO  m ihnen unterscheiden da{fß den Schülern kontro-

Betrachtungsweisen vermittelt werden sollen So esteht iımmerhin die Hoffnung,
dafß  9 WEeLn sıch der Wırbel die hessischen Rahmenrichtlinien e1in I1 gelegt hat,
die Absicht des Bildungsrats ı allen Kultusministerien deutlicher erkannt, sachgerech-
ter gewürdigt und ı Praxıs UMSESECELIZL werden kann


